
Dreijährige Ausbildung
zum/zur
Familienpfleger/in

Mögliche Einsatzorte
• Häusliche Umgebung hilfebedürftiger Menschen
• Haus- und Wohngemeinschaften

hilfebedürftiger Menschen
• Stationäre und ambulante Einrichtungen der

Alten- und Krankenpflege
• Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und

Behindertenhilfe

Aufgabenfelder
• Pflegerische Grundversorgung
• Kinderbetreuung in Familien
• Anleitung bei hauswirtschaftlichen,

betreuerischen und pflegerischen Tätigkeiten
• Hilfe zur Erhaltung und Aktivierung der

selbstständigen Lebensführung
• Unterstützung bei der Erlangung von

Haushaltsführungs- und Alltagskompetenzen
• Führung des Haushaltes in Vertretung oder in

Zusammenarbeit mit der Hausfrau

Kontakt/Anmeldung
Kaiserswerther Diakonie
Bildung und Erziehung
Fachseminar für Alten- und Familienpflege
Alte Landstraße 161
40489 Düsseldorf
Fon 0211.409 3535
Fax 0211.409 3150
fsa@kaiserswerther-diakonie.de



Dauer und Gliederung der Ausbildung
Die dreijährige Ausbildung besteht aus einer zweijäh-
rigen theoretischen und fachpraktischen Ausbildung
sowie aus einem einjährigen Berufspraktikum.

Die Ausbildung am Fachseminar umfasst dabei
1.800 Stunden Unterricht und 1.200 Stunden fach-
praktische Unterweisung in zwei Jahren.

Staatliche Anerkennung
Die Ausbildung erfolgt nach der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung des Landes NRW vom 2.4.2004
und schließt mit der staatlichen Prüfung ab.

Nach zwei Jahren wird jeweils eine praktische,
schriftliche und mündliche Prüfung abgelegt. Die
staatliche Anerkennung erfolgt erst nach Abschluss
des Berufspraktikums.

Inhalte der Ausbildung
• Hauswirtschaft
• Pädagogik und Psychologie
• Säuglings-, Kinder-, Alten- und Krankenpflege
• Sozialkunde
• Musisch-kultureller Bereich
• Gesundheits- und Krankheitslehre

Lehrmittel und Lehrgangskosten
Es handelt sich um eine zertifizierte Maßnahme
nach der Anerkennungs- und Zulassungsverord-
nung Weiterbildung AZWV.
• Lehrgangskosten entstehen den

Auszubildenden nicht,
• BAföG kann beantragt werden,
• Förderungen über die Agenturen für Arbeit

oder ARGEN sind möglich.

Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen
Zur Ausbildung kann zugelassen werden, wer
• in gesundheitlicher Hinsicht und persönlich für

die Familienpflege geeignet ist und
• das 17. Lebensjahr vollendet hat und
• den Hauptschulabschluss oder einen

entsprechenden Bildungsstand besitzt oder
• eine abgeschlossene Ausbildung und eine

mindestens einjährige Tätigkeit im hauswirt-
schaftlichen, pflegerischen oder pädagogischen
Bereich nachweist oder

• die Vollendung des 25. Lebensjahres und eine
mindestens sechsjährige Führung eines
Mehrpersonenhaushaltes nachweist oder

• eine mindestens sechsjährige Führung eines
Mehrpersonenhaushalts nachweist und eine
abgeschlossene Ausbildung zur Familienhelferin/
Familienhelfer hat.

Ziel der Ausbildung
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die
befähigen
• selbstständig und eigenverantwortlich die

verantwortliche Person im hauswirtschaftlichen,
erzieherischen oder pflegerischen Bereich zu
vertreten, zu unterstützen oder anzuleiten,

• hilfsbedürftige Menschen jeden Alters in ihrer
Wohnung zu betreuen und zu pflegen,

• Menschen in schwierigen Lebenslagen zu
unterstützen.


